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Le Ministre d ’Allemagne, M. Kroll, en l’absence de l’Ambassadeur, me 
visita il y a quelques jours à son retour d ’Allemagne. Il avait, me dit-il, fait à 
la centrale même, à Berlin, pour son orientation personnelle, une étude détail
lée des préparatifs pour l’hiver. On aurait peu de viande et peu de légumes, 
mais il était d’ores et déjà tout à fait certain que le pain ne manquerait pas.

105
E 2001 (D) 2/230

Le Ministre de Suisse à Vichy, W. Stucki, 
au Directeur de la Division du Commerce 

du Département de l ’Economie publique, J. Hotz

Copie
L Vichy, 23. September 1941

Wirtschaftsverhandlungen mit Frankreich.

Gestern hatte ich eine lange Besprechung mit dem Direktor für Aussenhan- 
del, Leroy-Beaulieu, dem Adjunkten des Leiters der Wirtschafts Verhandlun
gen im Aussenministerium und einem hohen Beamten des Finanz-Ministe
riums. Ich möchte Ihnen darüber folgendes berichten:

1. Form der Ergänzung zum « modus vivendi»1. Wir hatten in Aussicht 
genommen, die letzte Woche getroffenen Abmachungen, von denen Sie unter
dessen Kenntnis erhalten haben dürften, in Form eines Notenwechsels zwi
schen dem Aussenministerium und der Gesandtschaft festzulegen. Es ist mir 
nun gestern eindringlich dargelegt worden, dass bei der Wahl dieser Form un
sere neuen Abmachungen unmöglich der Kenntnis der Deutschen entzogen 
werden können! In diesem Falle sei aber mit Sicherheit zugewärtigen, dass 
Deutschland erneut und kategorisch verlangen würde, dass der offizielle Ver
rechnungskurs von 1 zu 10 abgeändert werde. Man schlug indessen vor, sich 
mit einem Briefwechsel zwischen den beidseitigen Verrechnungsstellen zu be
gnügen. Obschon dies für uns juristisch und ästhetisch nicht sehr befriedi
gend ist, halte ich doch dafür, dass wir ein Interesse haben, den französischen 
Wünschen zu entsprechen. Ich habe in diesem Sinne gestern Herrn Bonhöte 
telephoniert.

2. Verlegung der deutschen Zollkontrolle von La Plaine nach Bellegarde2: 
Wie ich befürchtet hatte, erteilte man mir eine durchaus negative Antwort

und servierte dabei erneut die unglückselige Berichterstattung im «Journal de 
Genève», sowie die Tatsache, die Schweiz habe ohne Notwendigkeit und ohne 
Frankreich etwas davon zu sagen, nicht nur den Warenexport, sondern auch

1. Du 23 octobre 1940 (RO, 1940, vol. 56, II, pp. 1837-1840).
2. Cf. N° 82.
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den Personenverkehr über Bellegarde geleitet und damit der deutschen Kon
trolle unterstellt. Ich erwarte über diese Frage mit Interesse Ihren Bericht. Im 
weitern wurde dargelegt, dass sich das besiegte Frankreich mit aller Energie ge
gen die deutschen Bestrebungen, im unbesetzten Gebiet permanente Zollkon
trollen einzurichten -  es wurden im Anfang von deutscher Seite dafür 7000 
Zollbeamte vorgesehen! -  zur Wehr gesetzt habe und dass es ihm gelungen sei, 
dieses Begehren auf im ganzen 70 deutsche Beamte zu reduzieren, die sich nir
gends ständig niederlassen dürften, sondern nur als «Brigade volante» eine ge
wisse Kontrolle ausüben könnten. Bei dieser Sachlage kann Frankreich nicht 
der Schweiz zuliebe im unbesetzten Bellegarde einen ständigen deutschen Zoll
posten errichten lassen. Ich habe mich mit dieser Antwort keineswegs begnügt, 
sondern verlangt, dass die Regierung selber, oder mindestens der Finanzmini
ster persönlich auf mein Begehren antworte, das vorwiegend eine politische 
und nicht eine technische Bedeutung habe.

3. Schweizer-Rentner im Zonengebiet:
Man erklärt grundsätzlich, unter keinen Umständen auf die Anwendung der 

französischen Gesetzgebung verzichten zu können. Man sei aber bereit, den 
schweizerischen Rentnern im Zonengebiet generelle für ein Jahr gültige Bewilli
gungen ausstellen zu lassen, wonach sie einen nachgewiesenermassen für Aus
lagen in der Schweiz notwendigen Teil ihrer Einkünfte dort lassen könnten und 
man sei auch bereit, Instruktionen zu erteilen, dass man bei der Untersuchung 
des Einzelfalles möglichst large vorgehe. Ich habe schliesslich noch erreicht, 
dass man auch allfällige Ersparnisse in der Schweiz lassen kann. Es wurde aller
dings, nicht ganz mit Unrecht, darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen sehr 
leicht Schiebungen möglich seien, wobei ein derartiger Schweizerrentner mit 
einem französischen Freund abmache, diesem gegen französische Noten zu 
einem tiefen Kurs den Gegenwert in der Schweiz in Schweizerfranken zur Ver
fügung zu stellen.

4. Steigerung des französischen Exportes nach der Schweiz: Es wurde ein
dringlich gebeten, vorläufig den schweizerischen Export nach Frankreich nicht 
zu drosseln. Dem Ministère de la Production industrielle sei Weisung erteilt 
worden, bei Behandlung von Ausfuhrgesuchen nach der Schweiz möglichst 
large zu sein und zudem werde systematisch untersucht, für welche Waren die
ser Export steigerungsfähig sei. Dazu komme, dass sehr oft der Wert der nach 
der Schweiz ausgeführten Waren durch Abmachungen zwischen dem Verkäu
fer und dem Käufer künstlich reduziert werde, sodass nicht der volle Gegen
wert in Zürich einbezahlt, dafür aber dem französischen Verkäufer in der 
Schweiz eine Gutschrift in Schweizerfranken erteilt werde. Man sei überzeugt, 
durch strengere Kontrolle in dieser Hinsicht die Einzahlungen in der Schweiz 
erhöhen zu können. Ich habe mich darüber sehr skeptisch geäussert und nach
drücklich betont, dass wir eben gezwungen würden, den Export nach Frank
reich einzuschränken, wenn die Einzahlungen in der Schweiz nicht wesentlich 
gesteigert werden können.

Die französischen Herren teilten dann noch mit, Deutschland habe von ih
nen verlangt, dass die Tätigkeit der deutschen Zöllner in La Plaine von franzö
sischen Zollorganen überprüft werde, was abgelehnt worden sei. Ferner ver
lange man, dass Frankreich bezüglich des Postverkehrs aus der Schweiz nach
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Frankreich die gleichen Massnahmen treffe, die der Bundesrat getroffen habe, 
damit diese Türe doppelt verriegelt sei. Frankreich werde diesem Begehren 
kaum Widerstand entgegensetzen können. Endlich ist mir noch erklärt worden, 
die Deutschen hätten behauptet, die Schweiz habe sich Deutschland gegenüber 
verpflichtet, nach allen Ländern, inklusive Frankreich, gewisse Waren, wie na
mentlich Maschinen, nur noch gegen Ersatz der entsprechenden Metalle zu lie
fern. Ich habe lediglich geantwortet, dass das letzte schweizerisch-deutsche Ab
kommen hierüber nichts enthalte und mir eine andere diesbezügliche Vereinba
rung nicht bekannt sei.

106
E 2300 Teheran/3

Le Chargé d ’A f f  aires de Suisse à Téhéran, A . Däniker, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

R Teheran, 23. September 1941

Die Schweizerkolonie während der Besetzung Irans 
durch britisch-russische Truppen.

Mit folgendem Bericht habe ich die Ehre, Ihr Departement über die Tätigkeit 
zu unterrichten, welche die Gesandtschaft unmittelbar vor und während der 
Besetzung2 eines grössern Teils des iranischen Staatsgebietes entfaltet hat um 
den Schutz der Interessen der Schweizerkolonie in Iran zu gewährleisten.

Hinsichtlich der ausserhalb der Hauptstadt Teheran, in der Provinz niederge
lassenen Landsleute, ist die Gesandtschaft bestrebt gewesen :

a. Vorkehren für deren möglichst wirksamen rechtlichen und tatsächlichen 
Schutz zu treffen;

b. nötigenfalls sie aus bedrängter Lage zu befreien;
c. mit sämtlichen nach Möglichkeit in Kontakt zu bleiben. 
Selbstverständlich blieben diese Massnahmen auf Landsleute in solchen

Gegenden beschränkt, die kriegerischen Operationen oder der Okkupation 
ausgesetzt gewesen sind. An unmittelbaren Gefahren waren sowohl Gewalt
akte unzufriedener Volksmassen, speziell Plünderungen seitens beschäfti
gungslos gewordener Arbeiter, als Ausschreitungen oder Verhaftungen durch 
eindringende fremde Truppen zu befürchten. Es war ja natürlich nicht voraus
zusehen, wie sich die Rote Soviet-Armee der Zivilbevölkerung und im beson- 
dern uns Schweizern gegenüber verhalten werde.

1. Pilet-Golaz a lu et souligné ce rapport le 3 décembre 1941. Le lendemain, P. Bonna l ’a lu.
2. Sur l ’occupation de l ’Iran par des troupes anglaises et soviétiques, voir le long rapport politi
que N° 9 de Däniker du 20 septembre 1941, arrivé à Berne le 3 décembre 1941 (E 2300 
Teheran/3.
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